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Bekanntmachung des Landratsamtes 
Starnberg

▼▼ Allgemeinverfügung des Landkreises Starnberg 
zur Anordnung eines Impfverbots gegen die 
Infektion mit Boviner Virus Diarrhoe (BVD) 
nach der Verordnung (EU) 2016/429 und der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/689

Bekanntmachung der Gemeinden Feldafing 
und Pöcking

▼▼ Satzung zur zweiten Änderung der 
Unternehmenssatzung des gemein-
samen Kommunalunternehmens zur 
Trinkwasserversorgung der Gemeinden 
Feldafing und Pöcking, Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Gemeinden Feldafing und Pöcking

Bekanntmachung des Landratsamtes 
Starnberg

▼◆ Allgemeinverfügung des Landkreises 
Starnberg zur Anordnung eines Impfverbots 
gegen die Infektion mit Boviner Virus 
Diarrhoe (BVD) nach der Verordnung (EU) 
2016/429 und der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/689

Aufgrund des Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung 
(EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 09. März 2016 zu Tierseuchen und 
zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsak-
te im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesund-
heitsrecht“), zuletzt geändert durch Art. 1 Änd-
VO (EU) 2018/1629 vom 25.07.2018 (ABl. L 272 S. 
11), Art. 71 Abs. 1 lit. b), Art. 72 lit. f) und Anhang 
IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitte 1 und 2 der Dele-
gierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommissi-
on vom 17 Dezember 2019 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich Vorschriften be-
treffend Überwachung, Tilgungsprogramme und 
den Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete 
und neu auftretende Seuchen sowie Art. 3 Abs. 1 
Nr. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heits- und Veterinärdienst, die Ernährung und den 
Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüber-
wachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz - GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 
452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch  
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) 
geändert worden ist, ergeht für das gesamte Ge-
biet des Landkreises Starnberg folgende

Allgemeinverfügung
I.

1. Die Impfung von Rindern gegen die Infektion 
mit dem BVD-Virus (BVDV) ist ab dem 27.05.2021 
im gesamten Gebiet des Landkreises Starnberg 
verboten.

2.Die zuständige Behörde kann im Fall eines Aus-
bruchs eine Ausnahme vom Impfverbot nach vor-
genannter Nummer 1 gestatten, wenn
a) die Ergebnisse der epidemiologischen Untersu-
chung und der Untersuchungen gemäß Artikel 25 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 gezeigt ha-
ben, dass von dem Ausbruch nur eine begrenzte 
Zahl von Betrieben betroffen war und 
b) nur eine begrenzte Zahl von Rindern, die von 
der zuständigen Behörde zur Bekämpfung des 
Ausbruchs für erforderlich gehalten wird, unter 
Aufsicht der zuständigen Behörde geimpft wird 
und die Impfung für jedes Tier dokumentiert wird.

3.In Rinder haltende Betriebe im Landkreis Starn-
berg dürfen ab dem 27.05.2021 ausschließlich 
BVDV-unverdächtige Rinder eingestellt werden, 
die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft wor-
den sind.
Die BVDV-unverdächtigen, nicht gegen die 
BVDV-Infektion geimpften Rinder nach Satz 1 
müssen von einem schriftlichen oder elektroni-
schen Nachweis über die BVDV-Unverdächtigkeit 
des jeweiligen Rindes begleitet sein.

II.

Die sofortige Vollziehung der in Abschnitt I getrof-
fenen Regelungen wird nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im öf-
fentlichen Interesse angeordnet.

III.

Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 
gegeben.

IV.

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kos-
ten erhoben.

Gründe:

I.

Das Landratsamt Starnberg ist für den Erlass die-
ser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zu-
ständig gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 GDVG 
und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG).

Die BVDV-Infektion ist eine gelistete Tierseuche 
der Rinder.

Seit dem 01.01.2011 wird die BVD in Deutsch-
land staatlich bekämpft. Seither ist ein kontinu-
ierlicher Rückgang der Zahl BVDV-infizierter Be-
stände zu verzeichnen. Die Tilgung der Tierseu-
che BVD und die Anerkennung Bayerns als BVDV 
freie Region im Sinne des Art. 36 der Verordnung 
(EU) 2016/429 sind das Ziel. Ein solcher Status er-
möglicht es, durch verpflichtende Zusatzgarantien 
beim Verbringen von Rindern die Rinderbestände 
in Bayern vor BVDV-Neuinfektionen zu schützen. 
Die günstige epidemiologische Situation und die 
Tatsache, dass der überwiegende Teil der Betrie-
be in Bayern Impfungen gegen BVD nicht mehr 
durchführt, erlauben den Erlass eines ab dem 
27.05.2021 geltenden Impfverbotes.

Rechtsgrundlage für die Anordnung eines Impf-
verbots ist Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung 
(EU) 2016/429. Hiernach können Verbote und Be-
schränkungen in Bezug auf die Verwendung von 
Tierarzneimitteln ergriffen werden. Für die Erlan-
gung des Status „frei von BVD in Bezug auf ge-
haltene Rinder“ bzw. die Aufrechterhaltung die-
ses Status ist ein Verbot der Impfung für gehal-
tene Rinder gemäß Anhang IV Teil VI Kapitel 2 
Abschnitte 1 und 2 der Delegierten Verordnung 
2020/689 gesetzlich vorgeschrieben.

Die Einstellungsanordnung in Abschnitt I Nummer 
3 ist auf Art. 18 Abs. 1 lit. a) v) der Delegierten 
Verordnung 2020/689 gestützt. Danach haben die 
Unternehmer sämtliche von der zuständigen Be-
hörde als notwendig erachtete Maßnahmen zu er-
füllen. Die Maßnahme, dass nur Rinder, die nicht 
gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind, in 
Rinder haltende Betriebe eingestellt werden dür-
fen, ist notwendig, weil eine Unterscheidung von 
Impf- und Feldvirusantikörpern bei BVDV nicht 
möglich ist. Nur die Antikörperfreiheit beweist so-
mit sicher die Abwesenheit des BVDV im Rinder-
bestand. Ein Betrieb kann weiterhin einen Status 
„frei von BVD“ gemäß Art. 18 Abs. 1 i. V. m. An-
hang IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 2 Nr. 1 lit. d) der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kom-
mission nur aufrechterhalten, wenn in den Betrieb 
nur Rinder eingestellt werden, die nicht gegen die 
BVDV geimpft wurden, sofern der Betrieb in einer 
BVD-freien Zone liegt. Der Status „BVD-freie Zo-
ne“ nach Art. 72 lit. f) der Delegierten Verordnung 
2020/689 wurde bereits beantragt.

Dem Impfverbot stehen keine Belange der Tier-
seuchenbekämpfung entgegen. In Anbetracht 
der unter Abschnitt I dargelegten epidemiologi-
schen Situation bzw. des erreichten Standes der 
Tilgung der Tierseuche ist eine Impfung für einen 
Abschluss des Tilgungsverfahrens und zur Inan-
spruchnahme weiterer Schutzgarantien nicht ziel-
führend. Die mit einer Impfung verbundene Unsi-
cherheit in Bezug auf die Virusfreiheit stellt bei der 
Vielzahl der Kontaktmöglichkeiten im Viehverkehr 
ein nicht vertretbares Risiko für die BVDV-freie 
Rinderpopulation dar.

Eine Einschleppung von BVDV wird auch dadurch 
verhindert, dass gemäß Abschnitt I Nummer 3 
der Allgemeinverfügung ausschließlich BVDV-un-
verdächtige Rinder in Bestände verbracht werden 
dürfen. Neuinfektionen werden in erster Linie auf 
den Zukauf von nicht-virusfreien Tieren zurückge-
führt. Eine vorbeugende Schutzimpfung von Rin-
dern gegen die BVDV-Infektion ist deshalb ent-
behrlich.

In Rinderbestände dürfen daher ab dem 
27.05.2021 nur noch BVDV-unverdächtige Rinder 
eingestellt werden, die nicht gegen die BVDV-In-
fektion geimpft worden sind.

Die angeordneten Maßnahmen in Abschnitt I des 
Tenors verstoßen auch nicht gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen in erster Li-
nie den Zweck der Förderung der Tiergesundheit, 

der Verhinderung von Reinfektionen und der Ver-
hinderung volkswirtschaftlicher Schäden. Sie die-
nen damit dem öffentlichen Interesse. Zur För-
derung der allgemeinen und spezifischen Tierge-
sundheit sind Seuchen zu bekämpfen und soweit 
möglich zu tilgen. Die im Zuge der Allgemeinverfü-
gung getroffenen Maßnahmen sind unerlässliche 
Maßnahmen bei der BVDV-Bekämpfung. Insbe-
sondere die große Zahl bereits BVDV-unverdächti-
ger Betriebe hat eine hohes Interesse daran, wei-
terführende Schutzmaßnahmen auf Grundlage der 
angestrebten Erklärung der Seuchenfreiheit ge-
mäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 
der Kommission in Anspruch nehmen zu können, 
um diese Seuchenfreiheit auch auf Betriebsebene 
sicherzustellen.

Zur Verfolgung dieser Zwecke sind das Impfverbot 
und die Einstellungsanordnung geeignete Maßnah-
men, um den Anteil nicht geimpfter BVDV-freier 
Tiere innerhalb der Rinderpopulation kontinuierlich 
zu erhöhen und wesentliche Voraussetzung zur 
Gewährung des Status „frei von BVD in Bezug auf 
gehaltene Rinder“ auf Grundlage der Delegierten 
Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission.

Um eine Anerkennung durch die Kommission zu 
erreichen, sind das Impfverbot und die Beschrän-
kung der Einstellungsmöglichkeiten erforderlich. 
Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, mit de-
nen die angestrebten Ziele gleich gut erreicht wer-
den können und die gleichzeitig gleich wirksam 
sind.

Das Impfverbot und die Einstellungsanordnung 
sind ferner angemessen, da das öffentliche Inte-
resse an der Bekämpfung der Seuche das Inter-
esse der Rinderhalter am freien Bestimmungswil-
len über ihr Eigentum überwiegt. Bei den Verfü-
gungen handelt es sich lediglich um Nutzungsbe-
schränkungen. Diese stellen keine Eigentumsent-
ziehung dar.

Eine BVDV-Infektion kann zu massiven klinischen 
Erscheinungen und damit wirtschaftlichen Einbu-
ßen führen. Auch die erforderlichen seuchenpro-
phylaktischen Maßnahmen zum Schutz der Betrie-
be, die die BVD getilgt haben, vor Reinfektionen 
bedeuten für diese Unternehmen nicht unerhebli-
che wirtschaftliche Aufwendungen für Biosicher-
heitsmaßnahmen, welche nicht durch den Betrieb 
selbst, sondern die Tierhaltungen in der Region 
mit niedrigerem seuchenhygienischen Status be-
dingt werden. Aus dem Vorgenannten ergibt sich, 
dass das öffentliche Interesse an den angeordne-
ten Maßnahmen die Interessen der dadurch be-
troffenen Tierhalter am freien Bestimmungswillen 
über ihr Eigentum überwiegt. Dem Interesse der 
betroffenen Tierhalter, mit ihren Tieren nach Belie-
ben verfahren zu können, stehen mögliche erheb-
liche wirtschaftliche Schäden, der Schutz der frei-
en Bestände und die Tiergesundheit als zwingen-
de Gründe gegenüber. Zudem dienen die ange-
ordneten Maßnahmen dazu, die Anerkennung als 
BVDV-freie Zone zu erreichen. Damit geht wegen 
des höheren Tiergesundheitsstandards der Rinder 
eine Verbesserung der Handelsmöglichkeiten für 
alle Tierhalter einher. Da dies allen Rinderhalter zu-
gutekommt, dienen die Maßnahmen letztlich aus 
den Interessen der von den Maßnahmen betroffe-
nen Tierhalter.

Darüber hinaus ist in Abschnitt I Nummer 2 der 
Allgemeinverfügung zur Vermeidung unbilliger 
Härte eine Ausnahmemöglichkeit vorgesehen. So 
kann für Rinderhaltungen, von der zuständigen Be-
hörde im Einzelfall eine Ausnahme vom allgemei-
nen Impfverbot erteilt werden.

III.

Die sofortige Vollziehung der Nummern 1 bis 3 
des Abschnitts I dieser Allgemeinverfügung wur-
de nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) im überwiegenden öffentli-
chen Interesse angeordnet.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung un-
ter Abschnitt II dieser Allgemeinverfügung wur-
de auf Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO er-
lassen. Es liegt im besonderen öffentlichen Inte-
resse, dass die zu wirksamen Seuchenbekämp-
fung erforderlichen Maßnahmen ohne zeitlichen 
Verzug durchgeführt werden können. Diesem be-
sonderen öffentlichen Interesse stehen keine vor-
rangigen oder gleichwertigen Interessen des Tier-
halters gegenüber, die es rechtfertigen könnten, 
die Wirksamkeit der Allgemeinverfügung bis zu ei-
ner zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtba-
ren Entscheidung hinauszuschieben. Aufgrund des 
erreichten hohen BVDV-Freiheitsgrades ist es auf 

fachlichen und rechtlichen Gründen erforderlich, 
die angeordneten Maßnahme ohne zeitlichen Ver-
zug zu vollziehen. Die Maßnahmen sind sowohl im 
öffentlichen Interesse wie im Interesse der poten-
tiell gefährdeten Tierhalter unbedingt erforderlich.

IV.

Abschnitt III dieser Allgemeinverfügung beruht auf 
Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. Von der Möglich-
keit der Fristverkürzung wurde wegen der für den 
die Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status 
„frei von BVD“ Gebrauch gemacht. Die entspre-
chenden Maßnahmen müssen im Interesse einer 
Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status un-
verzüglich greifen.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des 
Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsge-
setzes (BayAGTierGesG).

Hinweise:

Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 Abs. 2 Nr. 3 
Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) wird hingewie-
sen.

Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen Abschnitt I die-
ser Allgemeinverfügung hat aufgrund der Anord-
nung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung.

Ihr Recht (Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben  werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 200543,  

80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts sowie elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtliche Wirkung! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätz-
lich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Landratsamt Starnberg
Starnberg, den 17.05.2021

Wölfl, Oberregierungsrätin

Stefan Frey, Landrat

Bekanntmachung der Gemeinden Feldafing 
und Pöcking

▼◆ Satzung zur zweiten Änderung der 
Unternehmenssatzung des gemein-
samen Kommunalunternehmens zur 
Trinkwasserversorgung der Gemeinden 
Feldafing und Pöcking, Anstalt des öffentli-
chen Rechts der Gemeinden Feldafing und 
Pöcking

vom 10.05.2021

Aufgrund von Art. 49 und Art. 50 des Gesetzes 
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über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
erlässt das gemeinsamen Kommunalunternehmen 
zur Trinkwasserversorgung der Gemeinden Felda-
fing und Pöcking, Anstalt des öffentlichen Rechts 
der Gemeinden Feldafing und Pöcking folgen-
de Satzung zur zweiten Änderung der Unterneh-
menssatzung vom 20.07.2020, bekannt gemacht 
im Amtsblatt des Landkreis Starnberg Nr. 30 vom 
29.07.2020:

§ 1 ÄNDERUNGEN

Die Unternehmenssatzung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens zur Trinkwasserversor-
gung der Gemeinden Feldafing und Pöcking vom 
20.07.2020 (Amtsblatt für den Landkreis Starn-

berg Nr. 30 vom 29.07.2020), wird wie folgt geän-
dert:
1. § 5 wird wie folgt neu gefasst:

Der räumliche Wirkungskreis des Unter-
nehmens umfasst das Gebiet der Gemein-
de Feldafing und das Gebiet der Gemein-
de Pöcking mit Ausnahme des Gebiets „Sch-
malzhof“ – bestehend aus den Grundstü-
cken mit den Flurnummern 1136/4, 1136/7, 
1141/4, 1141/5, 1141/9, 1141/10, 1141/12 und 
1141/13 der Gemarkung Pöcking und den Flur-
nummern 380 (Teilfläche), 383, 383/6, 383/7, 
383/8, 383/9, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 
383/18, 383/19, 384, 384/1, 385 und 385/3 
der Gemarkung Maising –,  

das gemäß Zweckvereinbarung, abgeschlos-
sen zwischen der Stadt Starnberg und der Ge-
meinde Pöcking am 23. / 24.11.2017, veröf-
fentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Starn-
berg Nr. 48 vom 20.12.2017, von der Stadt 
Starnberg mit Trinkwasser versorgt wird.

§ 2 INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Feldafing, den 10.05.2021

Yvonne Kolbe, Vorstand
Bernhard Sontheim, Verwaltungsratsvorsitzender


